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Armee-Angehörige auf Reisen

Grosser Tarifverbund und Vereinfachung im öffentlichen Verkehr

A//V dem Mar.sc/i7>e/i?/i/,/w/7 G'w/.vc/îc/«/ürM/V/'/är/ran^or/e o/7er e/ne/n Z?///eff/ï/r f/r/auTwrnen
(Vf5-£rafl/cew-2?/7/e/7>/9 können /I nge/iô>/ge //er /l/wce a7> 7. /anwar 7959 ne6en 7?a//nen wn/7 £o.stawfo.s

auc/? iärn/Z/c/ie ifärf/wcAen ««<7 /o/ca/en Ur£eA rs7> e7r/e6e (iS7ra,ssc«7>a/wen, fiw.v uw.J 7m OrZs- un/7TVa//-

verke//r öc/iü/zen, o/me zwsä7z//c/ie £/7/e//e /äsen w/w/ 7>eza///en zw mw.s.sen. 77«? £/rfgeno'jswc/ieM///7ä>-
/e/w/emenl (£MD) wï>ern/mm/ /7/ere Afosfen 7m £a/?mfm e/ner kére/'nT/arwng m/7 e/e« 7>an?//or/un/er-
ne/îmen <7e.v Or/.?- «n/7 TVa/zverkeT/rs.

Wesentliche administrative Vereinfachungen
für die Armee-Angehörigen und insbesondere
Für die Rechnungsführer werden sich im weite-
ren ab Jahreswechsel im Zusammenhang mit
den grundsätzlich für Reisen zwischen Truppen-
Standort und Wohnort bestimmten 5-Franken-
Urlaubsbilletten ergeben. Diese werden künftig
keine Ortsangaben über Entlassungs- und
Wohnort mehr enthalten, sondern gelten ein-
fach während fünf Tagen für Reisen in Uniform.
Die Rechnungsführer brauchen deshalb keine
Listen mit den einzelnen gewünschten Destina-
tionen mehr abzuliefern, sondern müssen ledig-
lieh die benötigte Anzahl Billette bestellen.

Mit diesen Neuerungen setzt das EMD seine

Bestrebungen fort, im Interesse der Unfallver-
hütung und des Umweltschutzes möglichst
viele Armee-Angehörige zum Benützen der
öffentlichen Verkehrsmittel beim Einrücken,
bei der Entlassung und bei Urlaubsfahrten zu
bewegen.

Seit Anfang 1986 können Armee-Angehörige
mit dem Marschbefehl in den Dienst einrücken
und nach der Entlassung wieder nach Hause fah-

ren, ohne ein spezielles Billett beziehen zu müs-
sen. Rund 55 Prozent haben 1986 und 1987

davon Gebrauch gemacht. Das EMD vergütete
dafür den SBB Pauschalentschädigungen von
7,3 Millionen Franken 1986 und von 8,2 Millio-
nen Franken 1987.

Mit 5-Franken-Urlaubsbilletten reisten in die-
sen beiden Jahren rund 47 Prozent der dienstlei-
Stenden Armee-Angehörigen. Das brachte den
SBB Vergütungen des EMD von 15,5 Millionen
Franken für jedes der beiden Jahre (ohne den
Einheitspreis von 5 Franken für je etwa 660'000
Urlaubsbillette) ein.

Zusatzinformationen

Das EMD fördert die Benützung öffentlicher
Verkehrsmittel durch Armee-Angehörige ge-
zielt seit 1981.

Bis zu jenem Jahr erhielten Kader und Rekruten
in Rekrutenschulen lediglich zwei Gratisbillette
für Urlaubsfahrten. Davon machten 26,7 Pro-
zent Gebrauch. Kosten für das EMD 2,0 Millio-
nen Franken.

Ab1. Januar berechtigen der Marschbefehl, ein Gutschein
für Militärtransporte oder das Urlaubsbillett auch zur
Fahrt auf öffentlichen Verkehrsmitteln.
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In den Sommer-Rekrutenschulen 1981 wurden
erstmals an fünf Wochenenden - zusätzlich zu
den 2 Gratisbilletten - 5-Franken-Billette ange-
boten. Sie wurden von 40,5 Prozent der Offi-
ziere, Unteroffiziere und Soldaten in Anspruch
genommen. Kosten 3,4 Millionen Franken.

1982 konnten in den Rekrutenschulen an allen
Wochenenden 5-Franken-Billette bezogen wer-
den. 44,7 Prozent reisten darauf mit öffentlichen
Verkehrsmitteln. Kosten 5,7 Millionen Franken.

1983 wurden die 5-Franken-Billette definitiv
eingeführt. Gleichzeitig konnten auch Absol-
venten von Einführungskursen (HD/FF1D)
davon profitieren. Ergebnis: 52,2 Prozent bei
Kosten für das EMD von 7,5 Millionen Franken.

1984 dehnte man das 5-Franken-Billett zusätz-
lieh auf Unteroffiziers-, Feldweibel-, Fourier-
und Offiziersschulen und die analogen Kader-
kurse des HD und FHD aus. Weiterer Anstieg
auf 54 Prozent und Kosten von 9,8 Millionen
Franken.

1986 schliesslich folgte das 5-Franken-Billett für
alle Angehörigen der Armee für alle Urlaubsrei-
sen im allgemeinen Urlaub. Dies brachte einen
prozentualen Rückgang auf 47,72 Prozent
Benützer der öffentlichen Verkehrsmittel, aber
einen nominellen Anstieg, der sich in Kosten
zulasten des EMD von 15,6 Millionen Franken
niederschlug.

Der prozentuale Rückgang erklärt sich daraus,
dass WK/EK-Standorte häufig mit öffentlichen
Verkehrsmitteln nicht so einfach zu erreichen
sind wie die normalen Standorte von militäri-
sehen Schulen und Kursen (Waffenplätze) und
dass der private Motorisierungsgrad bei Armee-
Angehörigen im Wiederholungs- und Ergän-
zungskurs wesentlich grösser ist als bei jüngeren
Jahrgängen.

Für 1987 blieben sich Prozentanteil und Kosten
etwa gleich.

Wir essen zu viel, zu süss, zu fett

(SDA) - In einer Botschaft zum neuen Lebens-
mittelgesetz beschreibt der Bundesrat auch die
Essgewohnheiten der Schweizerinnen und
Schweizer. Nach seinem Urteil essen sie

• zu viel: Der optimale Kalorienverbrauch
(rund 2'400 für Männer und 2'000 für Frauen)
wird durchschnittlich um 20-30 Prozent über-
schritten. Wesentlich spielt dabei der hohe
Alkoholkonsum und der verbreitete Bewe-
gungsmangel mit. Die Folgen zeigen sich in
Übergewicht, Herzgefässkrankheiten und ho-
hem Blutdruck.

• zu süss: Sozial- und Präventivmediziner sowie
Ernährungsphysiologen stellen fest, dass im
Übermass Zucker und Süssigkeiten konsumiert
werden. Bei Kindern werden teilweise exzessive
Formen festgestellt.

• zu fett: Der hohe, dem herrschenden Wohl-
stand zugeschriebene Konsum von Fetten be-

günstigt die Fettsüchtigkeit und Krankheiten
der Herzkranzgefässe.

• zu wenig Ballaststoffe: Es werden zu wenig Le-
bensmittel mit hohem Fasergehalt gegessen, ob-
wohl beim Brotkonsum in den letzten Jahren

eine leichte Steigerung feststellbar war. Dadurch
werden Störungen des Verdauungstrakts begün-
stigt.

Tendenziell erwartet der Bundesrat, dass ins-
künftig vermehrt Mahlzeiten ausser Haus in Ge-
meinschaftsverpflegungsbetrieben und in Gast-
Stätten eingenommen werden. Das starre Drei-
Mahlzeiten-System wird einer flexibleren Ver-
haltensweise weichen, und Spezialnährmittel
und Spezialkostformen werden an Bedeutung
gewinnen.

Ferner rechnet die Landesregierung damit, dass

die Pro-Kopf-Nachfrage nach Fleisch, Fisch,
Eiern, Käse, pflanzlichen Fetten und Ölen,
Gemüse (ohne Kartoffeln), Gewürzen und Süd-
früchten zunehmen wird. Stagnieren dürfte die
Nachfrage nach Zucker, Butter, tierischen Fet-
ten, Dauermilchprodukten und Getreidemehl.
Eine rückläufige Nachfrage wird erwartet nach
Reis, Teigwaren, Kartoffeln, Konsummilch, ein-
heimischem Obst und Salz.
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